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Ausstellung im Altersheim Bachmatte, Plaffeien

Ich bin Amateur, nicht Kiinstler

T
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-

«Es kam, sah und siegte.» Penisondr Louis
Stempfel stellt seine Bilder bereits sieben Mona-
te nach den ersten Pinselstrichen aus.

(Foto: Aldo Ellena)

Im Altersheim Bachmatt, Plaffeien, fand im
September eine bemerkenswerte Ausstellung

statt. Zu sehen waren Werke des rund
80jihrigen Louis Stempfel, der vor knapp einem
Jahr erstmals einen Pinsel zur Hand nahm.

(sr) Berge, Blumen, Tiere: Louis Stempfel malt,
was er gerade sieht und was ihm gefallt. Eine der
letzten Arbeiten befasst sich mit dem Lorettofel-
sen in Freiburg, der einsturzgefahrdet ist. Hier
wollte Stempfel ein Bild malen, damit man nach
einem moglichen Felssturz noch weiss, wie es
vorher aussah. Seine Bilder sind in einem etwas
naiven, jedochnicht kindlichen Stil gemalt. Den
letzten Bildern sieht man nicht mehr an, dass er
erst im Februar dieses Jahres mit Malen begana.
Es sind sorgfiltig ausgefiithrte Arbeiten, mit ver-
schiedenen Themen. Gelegentlich, wenn nur
noch wenig Farbe da ist, macht Louis Stempfel
Phantasiebilder und Farbimpressionen.

Anfangs hatte er nur Farbstifte, dann kamen
Wasserfarben und Olfarben hinzu. Die rasche
Anerkennung stieg dem rund 80jahrigen nicht
in den Kopf. Er sagt von sich selbst: «Ich bin
kein Kiinstler, ich bin ein Amateur.» Interessant
ist, dass Louis Stempfel bis anhin nie zeichnete
oder malte. Er hétte als junger Mann gern etwas
Kiinstlerisches gemacht. Doch seine Familie er-
wartete von ihm, dass er einen «rechten» Beruf
erlerne, um maoglichst bald Geld zu verdienen.
Wenn er heute einige seiner Bilder zum Verkauf
frei gibt, so nicht, um damit zu verdienen. Er
hofft lediglich, die Materialkosten zu erwirt-
schaften, um wieder neue Farben und Papier zu
kaufen. Bin wichtiger Grund fiir die Ausstellung
war, dass er damit Freude bereiten konnte.

Pro Senectute fordert 3. ELG-Revision:

Ungeniigend gedeckter Existenzbedarf
bedingt hohere Ergdnzungsleistungen

Die angemessene Deckung des Existenzbedarfs ist fiir Beziiger von Altersrenten in der Bundesver-
fassung (Art. 34quater) vorgesehen. Sie geschieht heute durch die Ausrichtung von Ergénzungslei-
stungen (EL). Immer héufiger reichen aber auch diese nicht aus, um die zunehmenden Ausgaben
aufzufangen. Pro Senectute fodert deshalb vom Bundesrat eine 3. Revision des Bundesgesetzes iiber
Ergianzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG). Diese sollte
unter anderem die Anhebung der Einkommensgrenzen fir Alleinstehende und Ehepaare, hohere
Mietzinsabziige ohne Selbstbehalt und erweiterte Abziige fiir ambulante Grundversorgung umfas-

sen.

In den iiber 100 kantonalen Beratungsstellen
von Pro Senectute wurde besonders in den letz-
ten Jahren eine starke Zunahme der EL-Beziiger
festgestellt. Wegen der hohen Teuerung konnen
viele dltere Menschen den Anstieg ihrer Ausga-
ben nicht mehr bewiltigen, und 1990 musste
eine steigende Zahl der rund 120 000 Altersrent-
ner mit EL zusitzlich die Hilfe von Pro Senectu-
te in Anspruch nehmen.

Diese Entwicklung wird von Pro Senectute mit
wachsender Besorgnis verfolgt und fiihrte zum
Einsetzen einer Arbeitsgruppe von diplomierten
Sozialarbeitern. Auf den von ihnen erstellen Un-
terlagen basiert die Eingabe fiir eine 3. ELG-Re-
vision an den Bundesrat, die der Presse vorge-
stellt worden ist.

Die von Pro Senectute vorgenommenen Abkld-
rungen zeigen, dass das Problem der angemesse-
nen Deckung des Existenzminimums nicht
durch eine massive generelle Anhebung der

AHYV gelost werden kann. Sie wiirde neben neu-
en Ungleichheiten (Giesskannenprinzip) auch
unerschwingliche Kosten fiir das nationale Ver-
sicherungswerk verursachen.

Pro Senectute fordert vom Bundesrat deshalb
eine rasche 3. ELG-Revision und schlégt insbe-
sondere die folgenden Massnahmen vor:

— Anhebung der Einkommensgrenzen fiir die
Anspruchsberechtigung von Ergénzungslei-
stungen: Die Praxis zeigt, dass die heutigen
Ansitze besonders fiir Ehepaare zu tief lie
gen.

— Anpassung des Verhiltnisses der Einkom-
mensgrenze fiir Alleinstehende und Ehepaare
von bisher 1 : 1,5 auf neu 1 : 1,7: Erhebun-
gen und Praxis zeigen, dass die tatsachlichen
Lebenshaltungskosten der Rentner in der
Schweiz diesem Verhiltnis entsprechen.

- Teuerungsbedingte Erhohung der Freibetri-
ge fiir die Anrechnung des Vermogens: fiir
Alleinstehende auf 30000 Franken (bisher

Veranstaltungen

SKAV-Kurse

Personal-politische Grundlagen
fur erfolgreiche Heimflhrung

Am Montag/Dienstag, 28./29. Oktober und
25./26. November 1991, im Alters- und Pflege-
heim Herdschwand in Emmenbriicke LU, umfas-
sendes Grundlagen-Seminar fiir Kaderpersonal
von Heimen und Tragerschaften.

Leitung:

Albert U. Hug, Leiter Pflegedienst Herd-
schwand, dipl. betrieblicher Ausbildungsleiter,
Emmenbriicke

Unternehmenskultur im Heim —
Utopie oder Chance?

fir Heimleiterinnen und leitende Mitarbeiterin-
nen

Dienstag/Mittwoch, 29./30. Oktober 1991, jeweils
09.30 bis zirka 17.00 Uhr, Hotel Montana, Luzern.

Leitung:
Walter Luder, Heimleiter, Ausbildungsbeauftrag-
ter DEH, Spiez

PAT Personliche Arbeitstechnik
und Zeitmanagement-Training

Fir Kadermitarbeiterinnen mit Bereichs- oder
Gruppenleiterfunktion aus allen Heimbereichen

Donnerstag, 7. November 1991, 09.30 bis zirka
17.00 Uhr, Abendschule fiir Sozialarbeit, Luzern.

Leitung:
Walter Luder, Heimleiter, Ausbildungsbeauftrag-
ter DEH, Spiez.

Anmeldungen fir alle Kurse:
SKAV, Z&hringerstrasse 19, 6000 Luzern 7,
Telefon 041 22 64 65

20000 Franken), fiir Ehepaare auf 50000
Franken (bisher 30000 Franken). Damit
kénnten unnotige Hérten vor allem bei Lie-
genschaftsbesitzern eingeschrankt werden.

— Erhohung der Mietzinsabziige und Abschaf-
fung des Selbstbehaltes: schon vor der letzten
Hypothekarzinserhohung waren die effekti-
ven Mieten hoher als die erlaubten Abziige,
und die zu Jahresbeginn erfolgte Anpassung
geniigt nicht, um diese Entwicklung aufzu-
fangen. Der Selbstbehalt beim Mietzinsab-
zug stellt eine ungerechtfertigte Schmélerung
des Grundbedarfes dar.

- Erweiterte Abzugsberechtigung der Kosten
fiir ambulante Grundversorgung im Sinne
der Gleichstellung der privaten Grundversor-
gung mit der institutionellen Hilfe und Pflege
zu Hause: damit soll die Familien- und Nach-
barschaftshilfe gefordert und dem akuten
Personalmangel im Bereich Hilfen zu Hause
entgegengewirkt werden.

Im tibrigen bietet Pro Senectute dem Bundesrat
gleichzeitig mit der Eingabe fiir eine 3. EL-Revi-
sion ihre Mitarbeit an. Falls beim Beitritt der
Schweiz in eine européische Organisation (EG
oder EWR) das staatliche EL-System aufgege-
ben werden miisste, wire Pro Senectute im Inter-
esse der wirtschaftlich benachteiligten dlteren
Menschen bereit, diese Hilfe weiterzufithren.

701



	Pro Senectute fordert 3. ELG-Revision : ungenügend gedeckter Existenzbedarf bedingt höhere Ergänzungsleistungen

